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Verordnung zur Ausfiihrung des
Personenstandsgesetzes
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Zuletzt geandert durch: zuletzt geandert durch Geschaftsverteilung des Senats vom
02.09.2025 (Brem.GBI. S. 674)

Fundstelle: Brem.GBI. 2008, 421

Gliederungsnummer: 211-a-6

Aufgrund des 8§ 74 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Personenstandsgesetzes vom 19. Februar
2007 (BGBI. | S.122), das durch Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 13. Marz 2008 (BGBI. |
S. 313) geandert worden ist, in Verbindung mit 8.1 der Verordnung zur Ubertragung von
Ermachtigungen nach dem Personenstandsgesetz voem 28. Oktober 2008 (Brem.GBI. S.
339), wird verordnet:

§1
Bestellung von:Standesbeamten

(1) Die Standesbeamten werden von den Gemeinden auf Widerruf bestellt. In der
Stadtgemeinde Bremen erfolgt die Bestellung durch den Senator fir Inneres, in der
Stadtgemeinde Bremerhaven mit Zustimmung der Fachaufsichtsbehorde. Die Bestellung
ist durch Aushandigung einer Urkunde auszusprechen.

(2) Fur jeden Standesamtsbezirk sind Standesbeamte in der erforderlichen Anzahl zu
bestellen.

(3) Die Funktionsbezeichnung Standesbeamter wird in weiblicher oder mannlicher Form
gefuhrt.

§2
Voraussetzungen der Bestellung

(1) Zum Standesbeamten soll nur bestellt werden, wer

1. Dbereits eine langere (in der Regel sechsmonatige) praktische Téatigkeit in einem
Standesamt erfolgreich ausgetbt und
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2. an einem Ausbildungslehrgang fur Standesbeamte mit Erfolg teilgenommen hat.

(2) Soll die sachliche Zustandigkeit im Nebenamt beim Standesamt auf die Vornahme von
Eheschlie3ungen und die Begrindung von Lebenspartnerschaften beschrankt sein, so soll
nur bestellt werden, wer

1. im Hauptamt bei einer Dienststelle des Landes oder der Stadtgemeinden tatig ist,

2. indie Geschaftsverteilung des Standesamtes mit dieser Aufgabenstellung
eingebunden ist und

3. aneinem auf dieses Ziel ausgerichteten Einfihrungslehrgang teilgenommen hat.

8§83
Beendigung der Bestellung

(1) Die Bestellung zum Standesbeamten erlischt; wenn der.Standesbeamte aus dem
Dienst- oder Beschaftigungsverhaltnis zum Land oder.zu.den Stadtgemeinden
ausscheidet.

(2) Die Bestellung zum Standesbeamten kann jederzeit widerrufen werden.

(3) Erweist sich ein Standesbeamter fachlich oder personlich als ungeeignet, ist die
Bestellung zu widerrufen. Das Gleiche gilt, wenn die Fachaufsichtsbehérde den Widerruf
verlangt.

. 8§84
Ubergangsvorschrift

Bestellungen zum Standesbeamten, die bis zum 31. Dezember 2008 vorgenommen
worden sind, gelten fort; furihre Beendigung gilt § 3.

8§5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.
Bremen, den 5. Dezember 2008

Der Senator fur Inneres und Sport

Seite 2 von 2



	Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes
	§ 1 Bestellung von Standesbeamten
	§ 2 Voraussetzungen der Bestellung
	§ 3 Beendigung der Bestellung
	§ 4 Übergangsvorschrift
	§ 5 Inkrafttreten


